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Potenzialflächen gemäß RROP
Entwurf 09/2025 (Rotor-out-
Planung), nachdigitalisiert von NWP

Abgrenzung der Potenzialflächen

Flächenvorschlag Vorentwurf

- Die Prüfung der Siedlungsbelange erfolgte nur in
Richtung der Potenzialflächen.
- FNP-Darstellungen mit Wohnnutzung werden als
Innenbereich (§ 34) gewertet, s. Katalog
Ausschlusskriterien.
- Abstände i. d. R. zu den Grenzen der Baugebiete,
Ausnahme B-Plan Nr. 143, hier wird die
überbaubare Fläche herangezogen, da auch die
Zuwegung als Wohngebiet festgesetzt wird.

Abstand von mind.
1.000 m zum
Schwarzstorch-Horst

Geschütztes Biotop
(Kartierung: pgg 2025)

Kompensationsflächen

Rotmilan (BN)


